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non Blockbauten stehen. Die 
Erhaltung der Substanz wurde 
vor die Führung der Strassen
linie gestellt, das neue Teilzo- 
ncnreglemenl soll die neue
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«Der alte Dorfteil ist heute die Gute 
Stube unserer Gemeinde, wo sieh 
Muttenzcr und Fremde gerne aufhal
ten und sich wohlfühlen.» (F. Brun
ner, Gemeindepräsident)
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Das ehemalige Dorf Muttenz - eine alemannische Sied
lung mit bäuerlichem Charakter - hat sich seit Ende des 
letzten Jahrhunderts zu einem städtischen Industrievor
ort von Basel entwickelt. Seit den dreissiger Jahren wurde 
das Land ausserhalb des Dorfkerns durch ungeordnete 
Streubauweise zersiedelt. Die Landwirtschaftsbetriebe 
gingen zurück, die alten Bauernhäuser verloren ihre ur-

Ncbcn verschiedenen Bauge
schäften zählte damals auch 
die Gemeinde Muttenz zu den 
Käufern. Sie kaufte Liegen
schaften zur Sicherstellung 
von Land für spätere Stras
senkorrekturen. Etwa zur 
gleichen Zeit setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass der hi
storische Kern in seinem bau
lichen Aussehen erhaltens
wert sei. Es stellte sich die 
Frage, durch welche wirt
schaftlichen und planerischen 
Massnahmen der alte Dorf
kern wieder aufzuwerten sei, 
um Läden und Gewerbe wie
der anzuzichen. Mit der 
Ausscheidung des Dorfkerns 
als besondere Zone und der 
Entscheidung, das neue Ge
meindezentrum in formaler 
Anlehnung an die alte Sub
stanz im alten Dorfkern zu 
bauen, welcher nicht geogra
phisches, aber immer schon 
politisches und kirchliches 
Zentrum war, tat die Ge
meinde den ersten und ent
scheidenden Schritt auf das 
Ziel der Erhaltung zu. Von 
jetzt an wurde von der Pla
nung gezieltes Verhalten ge
fordert, sollte nicht das neue 
Gemeindezentrum in Zukunft 
als kurioses Überbleibsel aus 
vergangenen ländlichen Dorf
formen inmitten von moder-

sprüngliche Funktion und wurden von ihren Besitzern, 
oftmals Erbengemeinschaften, als potentielle Abbruch
objekte billig verkauft. Der Unterhalt wurde vernach
lässigt, Fremdarbeiter, an wenig Komfort gewöhnt, wa
ren die neuen Bewohner, und man befürchtete die Ver
lotterung des Dorfkerns.

2 Hauptstrasse Muttenz BL heute / aujourd’hui.
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wirtschaftliche Attraktivität schäften gegen die Besch rän- 
und die formale Einheit len- kung ihrer Überbauungsmög- 
ken. lichkeitcn durch das Zoncnrc-

Anfänglich wehrten sich die glement; sie hatten auf grös- 
Eigcntümer der Kernliegen- scrc Rendite durch höhere 

Bauweise gehofft. Die Auf
wertung der Liegenschaften 
mit der Kernplanung über
zeugte sie jedoch von der 
Richtigkeit der Massnahmen.

Durch die Kosten von Um
bau und Renovation, bis 
120% eines Neubaus, ent
stand im Kern eine exklusive 
Wohn- und Geschäftslage. 
Das Beispiel der Umbauten 
auf den Baurechtsparzellcn 
regte Private dazu an, auch 
ihre Liegenschaften für neue 
Bedürfnisse, nach den Vor
stellungen der Gemeinde, 
umzubauen. Gute Beispiele 
wurden von der Gemeinde mit 
Blick auf die Zukunft unter 
Denkmalschutz gestellt.

Muttenz bezeichnet die Er
haltung als geglückt, die Um
wandlung in ein wohnliches 
und geschäftlich attraktives 
Zentrum brachte die ge
wünschte Erhaltung des 
Dorfkerns.
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I Die Flau pt st rasse von Muttenz BL um 1860/larueprincipalede Muttenz au- 
tour de 1860 (Zeichnung von / dessin de Jean Baur, 1815-1868).
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Daten

W2
Bau eines neuen Gemeindehau
ses gegenüber der Kirche.
1954
Im Zoncnrcglcmcnt vom 8.Juli 
1954 werden zum Zwecke der 
Erhaltung, Sanierung und sinn
vollen Erneuerung der alten 
Dorfteile der Dorfkern als be
sondere Zone ausgeschieden und 
für die Art der in dieser Zone zu
lässigen Bauten besondere Vor
schriften allgemeiner Natur erlas
sen.
1955
Die Gemeinde beginnt eine ak
tive Landpolitik, zuerst zur Si
cherstellung von Land für spätere 
Strassenkorrekturen, dann im 
Dienste der Dorfkernplanung mit 
Abgabe im Baurecht an verschie
dene Interessenten.
1955
im Juli verfasst der IG der Orts
vereine eine Eingabe, mit welcher 
auf die Notwendigkeit eines 
neuen Gesellschaftssaales hinge
wiesen wird.
1956
Eine Studienkommission wird 
eingesetzt zur Abklärung der 
Saal bau frage.
1957
im April lehnt die Gemeindever
sammlung den Landkauf für ei
nen Saalbau im Gebiet Hinter- 
zweien, ausserhalb des alten 
Kerns, ab.
1957
im November Erwerb der Lie
genschaften Hauptstrasse 2 und 4 
sowie Kirchplatz 6.
1957
Um für die Bauweise in der Zone 
des alten Dorfteils Richtlinien zu 
erhalten, beauftragt der Gemein
derat die Architekten Marti + 
Käst mit der Ausarbeitung einer 
städtebaulichen Studie.

1960
Ausschreibung eines öffentlichen 
Projektwettbewerbs für das Ge
meindezentrum unter schweizeri
schen Architekten.
1961
April. Jurierung von 48 einge
gangenen Projekten. 1. Preis: 
R. Keller und F. Schwarz. 
1962
Der Gemeinderat setzt zur Wei- 
terbcarbeitung der Vorschläge 
von Marti -t Käst eine Dorfkern
kommission ein, mit dem Auf
trag, detaillierte Pläne und Be
stimmungen auszuarbeiten und 
das Verkehrssystem den neuen 
Gegebenheiten anzupassen.
1964
Januar, die Gemeindeversamm
lung genehmigt den Kredit von 10 
Mio. für die Baukosten des Zen
trums. 
1964 
im Mai liefert die Dorfkommis
sion ihren Bericht der Gemeinde 
und Baukommission ab. Die Be
reinigung führt zu einer Vorlage. 
1965
März, die Gemeindeversamm
lung heisst den Teilzonenplan 
über den Ortskern gut.
1965
Mai, die Gemeindeversammlung 
wählt eine Baukommission. 
Diese hält im Juni ihre erste kon
stituierende Sitzung.
1965
Juni, Baubeginn der ersten Etap
pe.
1967
Bezug der neuen Gemeindever
waltung. Anschliessend Umbau 
des alten Gemeindehauses zum 
Rathaus.
1968
Baubeginn der zweiten Etappe. 
1969
Aufrichtefeicr _ 3 Muttenz,’ Dorfkern / ccnire du village. Schraffiert; gemeindeeigene Grund-
/ 970 stücke / hachures: parcelles appartenant ä la commune.
Offizielle Eröffnung der zweiten ▼
Etappe und Volksfest. 4 Hauptstrasse Muttenz heute / ajourd’hui.
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Zonenplan
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Vorschriften für die Zone K2:

Auszug aus dem Teil- 
zonenregleinent

Gemeinsame Vorschriften für die 
Zonen K2, K3a, K3b

Die alte Dorfkernzone wird in 
drei spezielle Zonen aufgeteilt. 
Das Gebiet um die Kirche wird

Max, 12.00 m bis zur nächsten 
Staffelung oder Trennung 
Dacheindeckung:
Dunkle Biberschwanzzicgcl
Da chattfbauten:
Keine; ausnahmsweise können 
kleine in der Dachncigung lie
gende Fenster oder «Ochsenau
gen» bewilligt werden, sofern sic 
in der Dachfläche nicht stören. 
Subventionen:
An bauliche Mehrkosten, die 
durch das Erstellen eines Steikhi-

nnn K2
K3»
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5 Muttenz. Zentrum / ccntrc du villagc, Zonenplan / repartition des zoncs.

Dachgeschoss:
Der Ausbau der Dachgeschosse 
ist im Rahmen der gesetzlichen 
und reglementarischen Bestim
mungen gestattet.

bis zur Hinterzwcienstrasse als Dachform:
Zone der Erhaltung bezeichnet, 
während im Teilstück nördlich 
des Trams eine moderne städte
bauliche Entwicklung vorge
schlagen wird. Die dazwischen-

bung in herkömmlicher Art. 
Neue Elemente wie zum Beispiel 
Schaufenster haben sich unauf
dringlich einzufügen,
Balkone, Terrassen und Lauben: 
Auf der Strassenseite keine. Auf 
der Hofseite zulässig, jedoch 
nicht über die Fassadenflucht 
auskragend.
Garagen- Gestaltung:
Es sind nur eingebaute Garagen 
zulässig, wobei auf den strassen
seitigen Vorplätzen Auf- und Ab
fahrten nicht gestattet sind. 
Fernsehantennen:
Für die Erstellung von Fernsch- 
Aussenantenncn ist ein Gesuch 
cinzureichen.
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Geschosszahl:
Allgemeiner Grundsatz: 2 Vollgeschosse
Es dürfen nur Neubauten, Um- Fassadenlänge: 
bauten und Renovationen ausge
führt werden, die den herkömm
lichen Charakter des Orts- und 
Strasscnbildes nicht stören.
Nutzungsart:
Wohnbau, Geschäftsbau, wenig 
störende Betriebe, Landwirt
schaft.
Stellung der Bauten:
Längs der Strasse, in gestaffelter
Anordnung.
Bauweise:
Möglichst geschlossen.

Nur Satteldächer, ohne seitlichen 
Vorsprung; Dachneigung zwi
schen 45° und 55° alter Winkel
teilung; Firstrichtung parallel zur 
Baulinic.

liegende Zone der Sanierung soll Fassadengestaltung:
einen harmonischen Übergang Massstab. Material und Farbgc- 
zwischen den beiden anderen * ........ ’ '
Zonen gewährleisten.

Insgesamt sind 6 verschiedene
Zonen ausgeschieden:
Zone K2: Kernzone, zweige
schossig
Zone K3a: Kernzone, dreige
schossig
Zone K3b: Kernzone, dreige
schossig (Übergangszone)
Zone WG3: Wohn- und Ge
schäftszone
Zone Gl: Gewerbezone
Zone ÖW: Grün-Zone für öf
fentliche Werke und Anlagen
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Vorschriften für Zone K3a:

Vorschriften für Zone K3b:

Rückseiten

Vorschriften für Zone Gl:

Vorschriften für Zone ()W:

Probleme der Umnutzung

Mitarbeit und Beiträge 
der Gemeinde

BB WOHNEN

MUH DIENSTLEISTUNG

fSSM GEWERBE

Qjflg WOHNEN, DIENSTLEISTUNG

WOHNEN.GEWERBE

ten.
Das Problem der Umnutzung

Nutzungsart:
Gewerbebau, Einsteilboxen
Geschosszahl:
Beliebig innerhalb des Gebäude
profils
Dachform:
Satteldächer. Bei Anbauten am 
Hauptgebäude sind Flachdächer 
bis auf eine Tiefe von 8,00 m zu
lässig.
Dacheindeckung:
Dunkle Eternit- und Ziegeldä
cher.

Die Grünzone ist bestimmt für öf
fentliche oder im öffentlichen In
teresse liegende Bauten und An
lagen.

Geschosszahl:
3 Vollgeschosse
Fassadenlänge:
Max. 18,00 m bis zur nächsten
Staffelung oder Trennung
Dach ein deck ung:
Dunkle Ziegel
Dachaufbauten:
Wie Zone K 3a, aber auf Hof- und 
Strassenseite.

ches, ohne Nutzungsmöglichkei
ten des Dachraumes entstehen, 
kann eine Subvention gewährt 
werden. Der Gemeinderat ent
scheidet nach Anhören der Bau
kommission.

In den letzten 10 Jahren hat die 
Gemeinde rund 70000 Franken 
an Beiträgen für Projektstudien,
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Die Gestaltung der rückwärtigen 
Parzellen wird freier geregelt. Bei 
nur einstöckigen Fassaden be
steht die Möglichkeit, mit Glas zu 
arbeiten, um Licht und Sonne Zu
tritt zu verschaffen. Flöhere Fas
saden müssen aber wieder mura
ler bearbeitet werden. Die Gär
ten laufen lang und schmal von 
den Hinterhöfen weg und bilden 
eine Landschaft für sich.

Geschosszahl:
3 Vollgeschosse
Fassudenlänge: Max. 12.00 m bis 
zur nächsten Staffelung oder 
Trennung
Dacheindeckung:
Dunkle Bibcrschwanzzicgel 
Dachaufbauten:
Auf der Hofseite mit Schleppdä
chern mit der darunter liegenden 
Fassade harmonierend. Nur auf 
Dächern mit Neigung von mehr 
als 35° aller Winkelteilung gestat
tet.

Durch den Ankauf einzelner Lie
genschaften und Weitergabe im 
Baurecht konnte die Gemeinde 
vermehrt Einfluss nehmen auf Gemeinde Unterstützung mit 
Nutzung und Form der Umbau- dem Ankauf von Teilen der Bau

parzellen oder Abtausch mit an- gen ausgegeben. Das Ziel lag min
derem Bauland. mer in der Gestaltung des gesam

ten Aussenraumes. Die Atmo
sphäre der Strassenräume wird 
verstärkt durch verschiedenflä
chige Pflästerung, die das Band 
der Fahrbahn optisch unterbre
chen soll, Beleuchtung mit 
Glühlampen und vielfältige Mö
blierung.

besteht darin, dass die alten Bau
ernhäuser einerseits im Charak
ter erhalten werden sollen, ande
rerseits die neue Nutzung oft zu 
gross ist. Da die durch Planung 
a u fge we rt e l c n 1 .i egensch a fte n 
entsprechend teurer geworden 
sind und die Umbaukosten oft 
hoch sind, möchten die Bauher
ren die finanziellen Ausgaben 
durch den Einbau von möglichst 
vielen Wohnungen kompensie
ren. Gerade hier stösst man auf 
Grenzen, denn Scheune und Stall 
sind, ohne starke Veränderung 
des Charakters und Widerspruch 
von ursprünglicher Form und 
neuer Nutzung, nicht mit Woh
nungen zu füllen. Die alte Duali
tät von Wohnen und Gewerbe ist 
einzuhalten, jedoch bedeutet 
auch heute diese Kombination 
keine Rückführung auf das Ur
sprüngliche, die neuen Gewerbe 
sind gegenüber der früheren 
Landwirtschaft doch sehr exklu
siv.

Die Gemeinde versucht, nicht nur 
einzelne Liegenschaften zu erhal
ten, sondern ganze Strassenzüge 
zu sanieren, um ein einheitliches 
Bild zu zeigen. Nach dem Vorbild 
der Umbauten auf den Bau
recht sparzel len unternahmen 
auch private Bauherren den Um
bau ihrer Altbauten. Die Ge
meinde sieht ihre Funktion dabei 
nicht nur in der Kontrolle durch 
die Bauordnung, sondern hilft ak
tiv bei der Lösung von schwieri
gen Planungsaufgaben mit eige
nen Projektstudien.

Um die finanzielle Belastung 
bei Renovationen nach Vor
schrift des neuen Teilzonenre- 
glementes zu reduzieren, gibt die Bäume auf privaten Vorplätzen, 
Gemeinde Unterstützung mit Dachdeckungen mit Biber

schwanzziegeln und Pflästerun-

6 Muttenz, Zentrum / ccntre du village. Nutzungsplan / repartition des utilisa- 
tions,
►
7 Muttenz, Zentrum / centre du village. Art der Eingriffe: Neubau. Umbau, 
Renovation / genres d’alteralions: construction nouvelle, transformation, re- 
novation.
8 Pflasterung auf dem Dorfplatz / pavß de la place du village.
y a-f Vergleiche von Bauten vor und nach dem Umbau / comparaisons de mai- 
sons avant et aprfcs les transformations.
10 a-d Tore / porches


